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            Anlage 3.9  

 

 

 

 

Fremdwasser in der Kanalisation  

                   –   Berücksichtigung bei der Gebührenbemessung 

 
 

Hintergrund 

Neben dem gezielt eingeleiteten Abwasser gelangt immer auch sogenanntes Fremdwasser aus dif-
fusen Quellen in die Kanalisation. Die Kosten für die Fremdwasserbehandlung sind laut aktueller 
Rechtsprechung gebührenfähige Kosten, solange die Menge des Fremdwassers die üblicherweise 
bei Anlagen vergleichbarer Art anfallenden Fremdwasseranteile nicht wesentlich überschreitet. An-
dernfalls würde unterstellt, dass die Fremdwassermenge auf unwirtschaftliche Betriebsführung zu-
rückzuführen ist. Dann wären die Kosten nicht gebührenfähig und müssten aus Steuermitteln getra-
gen werden. 

Die Höhe der üblicherweise anfallenden Fremdwassermengen kann den Erhebungen des Statisti-
schen Bundesamtes entnommen werden. Die Auswertungen des Statistischen Bundesamtes erfol-
gen abgestuft nach Größenklassen der Abwasserreinigungsanlagen. Außerdem werden regionale 
Besonderheiten berücksichtigt indem eine Differenzierung nach Bundesländern erfolgt. 

 

 

Einordnung des hannoverschen Fremdwasseranteils im Vergleich mit anderen Klär-
anlagen für mehr als 100.000 Einwohnerwerte in Niedersachsen 

 

Datenbasis  

- Statistisches Bundesamt – Öffentliche Abwasserbehandlung und –entsorgung 
Fachreihe 19 Reihe 2.1.2  
(Datenbasis 2016, veröffentlicht im Dezember 2018) 
 
 Quelle öffentlich zugänglich; Auszüge auf Seite 4 dieser Anlage 

 
 

- Gewässerschutzberichte der Stadtentwässerung Hannover für die letzten 6 Jahre  
 
 Kennzahlenübersicht aus dem Bericht des Gewässerschutzbeauftragten  

für das Jahr 2020 
Auszüge auf Seite 5 dieser Anlage 
Auf Nachfrage stehen selbstverständlich alle GSB-Berichte zur Verfügung. 
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Fremdwasser in der hannoverschen Abwasserentsorgung  

Die Jahresabwassermenge, die im Klärwerksverbund Herrenhausen und Gümmerwald gereinigt 
wird, setzt sich zusammen aus der eingeleiteten Jahresschmutzwassermenge und aus dem Nieder-
schlagswasser, das durch die Mischwasserkanalisation den Klärwerken zugeleitet wird. 

Die im Klärwerksverbund behandelte Jahresschmutzwassermenge wiederum besteht aus dem 
häuslichen und dem gewerblichen Schmutzwasser und aus Fremdwasser.  

Bei Fremdwasser unterscheidet die SEH sogenanntes „sonstiges Wasser“, das nach Genehmigung 
gebührenpflichtig in die Kanalisation eingeleitet wird, und Fremdwasser aus diffusen Quellen, des-
sen Herkunft im Detail nicht zurückverfolgt werden kann. 

Hier ist zu klären, ob die Menge dieses diffus eingeleiteten Fremdwassers, für das kein Gebühren-
schuldner festgestellt werden kann, von den üblicherweise anfallenden Mengen abweicht.  

 

 

Quantitative Betrachtung 

Die Jahresschmutzwassermenge setzte sich in den Jahren 2015 – 2020 wie folgt zusammen: 

  
Abwassermengen im Klärwerksverbund Hannover in [m³] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ø SEH 
Anteil 

an JAW 

Gesamte Jahresabwasser-
menge JAW 

57.310.845 57.328.146 65.199.882 57.469.839 54.001.737 56.018.930 57.888.230 100,0% 

Mitbehandelte Niederschlags-
wassermenge 

4.380.843 3.115.411 5.925.434 2.381.680 3.908.782 4.018.424 3.955.096 6,8% 

Jahresschmutzwassermenge 
JSM 

52.930.002 54.212.735 59.274.448 55.088.159 50.092.955 52.000.506 53.933.134 93,2% 

Häusliches  und gewerbliches 
Schmutzwasser aus TW 

42.609.000 43.312.000 42.923.047 45.625.190 44.490.172 45.679.058 44.106.411 76,2% 

Fremdwasser lt. GSB  
(incl. gebührenpflichtiges 
sonstiges Wasser) 

10.321.002 10.900.735 16.351.401 9.462.969 5.602.783 6.321.448 9.826.723 17,0% 

Gebührenpflichtig eingeleite-
tes sonstiges Wasser 

813.390 799.606 1.777.696 750.395 811.547 1.122.298 1.012.489 1,7% 

Häusliches und gewerbliches 
Schmutzwasser und sonstiges 
gebührenpflichtiges Wasser 

43.422.390 44.111.606 44.700.743 46.375.585 45.301.719 46.801.356 45.118.900 77,9% 

Fremdwasser aus  
diffusen Quellen 

9.507.612 10.101.129 14.573.706 8.712.574 4.791.236 5.199.150 8.814.234 15,2% 

 

Im Zeitraum 2015 bis 2020 wurden durchschnittlich 8,8 Mio. m³ Fremdwasser aus diffusen Quellen 
in den Klärwerken mitbehandelt. Das entspricht einem Anteil von 15,2% an der gesamten Jahres-
abwassermenge.  
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Gegenüberstellung des hannoverschen Fremdwasserwasseranteils mit dem der 
Großklärwerke in Niedersachsen 

 

Gegenüberstellung 
  alle niedersächsischen    Hannover 

  Klärwerke >100.000 EW   500.000 EW und 750.000 EW 

Gesamte Jahresabwassermenge 
JAW 

  236.114.000 100,0%   57.888.230 100,0% 

Mitbehandelte Niederschlagswasser-
menge 

  15.015.000 6,4%   3.955.096 6,8% 

Häusliches und gewerbliches 
Schmutzwasser und sonstiges gebüh-
renpflichtiges Wasser 

  184.072.000 78,0%   45.118.900 77,9% 

Fremdwasser aus  
diffusen Quellen 

  37.015.000 15,7%   8.814.234 15,2% 

 

 

Einordnung 

Der Mittelwert des Fremdwasseranteils aus diffusen Quellen, der im Klärwerksverbund Herrenhau-
sen-Gümmerwald mitbehandelt wurde, unterschreitet den vom Statistischen Bundesamt erhobenen 
Wert für Anlagen dieser Größenordnung in Niedersachsen um 0,5 % (Mittel der letzten 6 Jahre). 
Gemäß derzeitiger Rechtsprechung sind die Kosten zur Mitbehandlung dieses Fremdwassers damit 
gebührenfähig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammengestellt durch OE 68.05 
  



Seite 4 
 

Auszüge aus der  
Fachserie 19 Reihe 2.1.2 des Statistischen Bundeamtes  
(veröffentlicht im  Dez. 2018) 

       Definition Fremdwasser:  
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Auszüge aus der 
Kennzahlenübersicht  
- Anlage zum Bericht des Gewässerschutzbeauftragen für das Jahr 2020  
(aufgestellt im Herbst 2021) 

 

 

 


